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Umweltleistungsbeschreibung für Fahrzeuge
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1. Fahrzeuge (Berechnungshilfe nach Vergabeverordnung)

Information für die ausschreibende Stelle: 

Wenn Sie die hier aufgeführten Daten von den Bietern abfragen, können Sie die Berechnungshilfe der Europäischen Union zur Ermittlung der Lebenszykluskosten von Straßenfahrzeugen nutzen. Die Berechnungshilfe steht auf der Internetseite www.buy-smart.info zur Verfügung. 
Der Anbieter muss die Angaben nachweisen. Die Angebote, bei denen einzelne Mindestanforderungen nicht erfüllt werden, werden ausgeschlossen. 
	1.
	Energieanforderungen

	1.1.
	Kraftstoff

 FORMCHECKBOX 
 Benzin


 FORMCHECKBOX 
 Diesel


 FORMCHECKBOX 
 Erdgas


 FORMCHECKBOX 
 Elektroantrieb


 FORMCHECKBOX 
 Wasserstoff

 FORMCHECKBOX 
 zugelassen für Biodiesel


 FORMCHECKBOX 
 Bioethanol > 5 % (Flex Fuel Vehicle) 
 FORMCHECKBOX 
 Andere: 

	1.2.
	Kraftstoffverbrauch: 

	2.
	Umweltanforderungen

	2.1.
	CO2-Emissionen (g/km): 

	2.2.
	NOx-Emissionen (g/km): 

	2.3.
	Partikelemissionen (g/km): 

	2.4.
	Emissionen von Nichtmethan-Kohlenwasserstoffen (g/km): 


2. Fahrzeuge (zusätzliche Mindestanforderungen)

Information für die ausschreibende Stelle: 

Die zusätzlichen Kriterien bestehen nur aus Mindestanforderungen. Integrieren Sie die Umweltleistungsbeschreibung als Bestandteil der Leistungsbeschreibung und teilen Sie mit, dass Produkte, die die Kriterien nicht erfüllen, von dem Verfahren ausgeschlossen werden. Die Kriterien lehnen sich an die Anforderungen des Blauen Engel an. 

Der Anbieter muss das Erreichen der Kriterien nachweisen. Die Angebote, bei denen einzelne Mindestanforderungen nicht erfüllt werden, werden ausgeschlossen. 
	1.
	Umweltanforderungen

	1.1.
	CO2-Emissionen

Die CO2-Emissionen für Fahrzeuge verschiedener Segmente (nach dem Kraftfahrt-Bundesamt) müssen folgende Grenzwerte einhalten: 




Minis:


≤ 110 g/km 

Kleinwagen:

≤ 120 g/km

Kompaktwagen:
≤ 130 g/km

Mittelklasse:

≤ 150 g/km

Obere Mittelklasse:
≤ 170 g/km

Oberklasse:

≤ 270 g/km

Geländewagen:

≤ 210 g/km

Vans:


≤ 150 g/km

Leichte Nutzfahrzeuge
≤ 220 g/km

	1.2.
	Abgasnorm

Das Fahrzeug muss den jeweils anspruchsvollsten Standard bezüglich Luftschadstoffen (PKW: Abgasnorm EURO 6) erfüllen.

	1.3.
	Geräusche

Geräusch-Grenzwert
 bei Pkw und Bussen unter 77 db (A)

	1.4.
	Leichtlauföl

Die eingesetzten Motoröle in den Fahrzeugen weisen Leichtlaufeigenschaften auf (entspricht SAE-Viskositäts-Klasse 0W30 oder 5W30 festgelegt nach Society of Automotive Engineers).

	1.5.
	Bereifung

Die Grenzwerte
 für den Gehalt an insgesamt 8 polyzyklischen aromatischen Kohlwasserstoffen (PAK) und Benzo(a)pyren (BaP) als Einzelsubstanz sind einzuhalten.

	1.6.
	Kältemittel

Die verwendeten Kältemittel haben ein GWP (Global Warming Potenzial = Treibhauspotenzial) < 2500, bezogen auf CO2 und einen Zeithorizont von 100 Jahren.
2GWP: Global Warming Potenzial = Treibhauspotenzial

	1.7.
	Es ist ein geschlossener Partikelfilter vorhanden.

	1.8.
	Es ist ein Entstickungssystem vorhanden.

	1.9.
	Es wird CO2 als Kältemittel eingesetzt.


3. Kommunalfahrzeuge (zusätzliche Mindestanforderungen)

Information für die ausschreibende Stelle: 

Die zusätzlichen Kriterien bestehen nur aus Mindestanforderungen. Integrieren Sie die Umweltleistungsbeschreibung als Bestandteil der Leistungsbeschreibung und teilen Sie mit, dass Produkte, die die Kriterien nicht erfüllen, von dem Verfahren ausgeschlossen werden. Die Kriterien lehnen sich an die Anforderungen des Blauen Engel an. 

Der Anbieter muss das Erreichen der Kriterien nachweisen. Die Angebote, bei denen einzelne Mindestanforderungen nicht erfüllt werden, werden ausgeschlossen. 
	1.
	Umweltanforderungen

	1.1.
	Geräuschemissionen

Das Trägerfahrzeug und die Zusatzaggregate  halten die Geräuschgrenzwerte der Anlage XXI zur StVZO ein.

Zusatzaggregate erfüllen die Anforderungen G1 nach § 49 Abs. 3 StVZO
Das Gesamtfahrzeug (einschließlich der Zusatzaggregate der An- und Aufbauten) sollte folgende Grenzwerte einhalten:

Geräusch-Grenzwert Schalleistungspegel

LWAd

Betriebs- und Messbedingungen

Kehrfahrzeuge

101 dB (A)

Gem. 32.BimSchV Nr. 46

Müllfahrzeuge

102 dB (A)

Gem. 32.BimSchV Nr. 47



	1.2.
	Arbeitsschutz

Der Schalldruckpegel am Arbeitsplatz darf auch bei geöffneter Dachluke, Seitenfenster und laufenden Zusatzaggregaten 85 dB(A) nicht übersteigen.

	1.3.
	Schadstoffemissionen

Die Schadstoffemissionen des Separatmotors für Zusatzaggregate erfüllen die Abgasgrenzwerte nach 97/68/EWG Stufe IIIa (konstante Drehzahl).
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Leistungsbeschreibung 


für die Beschaffung von Fahrzeugen











� Messverfahren nach 92/97/EWG


� Entsprechend Vergabegrundlage RAL-ZU 89
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